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Ersatzschlüsselverlust
Ein Autofahrer hatte den Ersatzschlüssel für sein Fahrzeug in seiner Brieftasche aufbewahrt. Diese wurde ihm während einer Urlaubsfahrt gestohlen.
In der Folgezeit wurde ihm das Fahrzeug entwendet. Seine Versicherung lehnte den Ausgleich des Diebstahlschadens ab. Hiergegen wehrte sich der Autofahrer.

Das Oberlandesgericht Nürnberg gab der Versicherung Recht. Die Richter beriefen sich darauf, dass der Autofahrer durch die Aufbewahrung des Ersatzschlüssels in seiner Brieftasche eine Gefahrenerhöhung verursacht habe. Nach Ansicht der Richter sei hierdurch das versicherte Risiko des Fahrzeugdiebstahls dauerhaft gesteigert gewesen und hätte der Autofahrer eine entsprechende Informationspflicht gegenüber der Versicherung gehabt.
Infolge der unterlassenen Information an die Versicherung wurde die Versicherung leistungsfrei und musste keinen Schadensersatz zahlen.

(Oberlandesgericht Nürnberg, Aktenzeichen 8 U 4326/01)
